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§ 3 Begriffsbestimmungen
(13) Makler von Abfällen im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche oder juris-
tische Person, die gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-
men, das heißt, aus Anlass einer anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftli-
chen Tätigkeit, die nicht auf das Makeln von Abfällen gerichtet ist, oder öffentli-
cher Einrichtungen für die Bewirtschaftung von Abfällen für Dritte sorgt; die
Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft über die Abfälle ist hierfür nicht
erforderlich.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(12) Händler von Abfällen im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche oder
juristische Person, die gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmen, das heißt, aus Anlass einer anderweitigen gewerblichen oder wirt-
schaftlichen Tätigkeit, die nicht auf das Handeln mit Abfällen gerichtet ist, oder
öffentlicher Einrichtungen in eigener Verantwortung Abfälle erwirbt und weiter
veräußert; die Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft über die Abfälle ist
hierfür nicht erforderlich.


